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Kanton Zurich




	Checkliste Baugesuchprüfung für Gülle-, Mist- oder Abwassergruben


	Gemeinde:
	Baugesuchs-Nr.
	Gesuch vom:

	Vorhaben:
	Kat.-Nr.


	Ist das Projekt bewilligungsfähig?

	□ Ja, ohne Auflagen / □ Ja, mit Auflagen
□ Nein  ( zurück an Bauherrschaft

	Sachbearbeiter:
	Datum:
	Visum:


	Standortabhängige Rahmenbedingungen

	Werden Einbauten ins Grundwasser erstellt?

□ Ja    □ Nein
	wenn ja:  Hochwasserstand …………. m ü. M. 
(siehe www.gis.zh.ch ( Kartenauswahl ( Grundwasserkarte 
( Hochwasserstand)

	Gewässerschutzbereich 
□ Au / □ üB
	siehe www.gis.zh.ch ( Kartenauswahl ( Gewässerschutzkarte 

	Grundwasserschutzzone/- areal ?

□ Ja    □ Nein

provisorische Grundwasserschutzzone ?

□ Ja    □ Nein
	wenn ja:  Standort-Zulässigkeit ist vorgängig durch AWEL, Abt. Gewässerschutz, abzuklären

 (siehe www.gis.zh.ch ( Kartenauswahl ( Gewässerschutzkarte)




	Gewässerabstand (mind. 5 m)

□ Ja    □ Nein
	siehe www.gis.zh.ch ( Kartenauswahl ( öffentliche Gewässer und Abwasserrechte 

	Altlasten vorhanden? □ Ja / □ Nein


	wenn ja:  Standortnummer …………
(siehe www.gis.zh.ch ( Kartenauswahl ( Belastete Standorte)

	Lufthygienische Verhältnisse nach FAT 476 abgeklärt  □ Ja / □ Nein
Falls nicht: Bitte Kontakt mit dem ALN, Abt. Landwirtschaft (Tel. 043 259 2760) aufnehmen. 
	wird durch das ALN abgeklärt und die lufthygienischen Aspekte sind in der BD-Verfügung enthalten


	Massgebend für technische Bestimmungen und Standortauflagen für Lagereinrichtungen ist die Mitteilung zum Gewässerschutz Nr. 12 vom September 1993, Baulicher Gewässerschutz in der Landwirtschaft, Hinweise für Bau und Unterhalt (siehe www.bafu.admin.ch ( Dokumentation (Publikationen ( Suche „baulicher Gewässerschutz in der Landwirtschaft“).


	Projektprüfung durch örtl. Baubehörde oder deren Kontrollorgan

	Kontrollpunkte / Fragen

	erfüllt?
Ja    Nein
	Bemerkungen / Auflagen

	Ist ein Katasterplan mit eingezeichneten Hofdüngeranlagen vorhanden?
	□        □
	

	Sind Schalungs-/Armierungspläne, statische Berechnung und Betonstahllisten des Güllebehälters vorhanden? 

(diese Unterlagen müssen spätestens vor der Baufreigabe durch das Kontrollorgan überprüft sein)
	□        □
	

	Liegt ein Erhebungsbogen über die erforderliche Hofdüngerlagerkapazität vor?
Falls nicht: Bitte Kontakt mit dem ALN, Abt. Landwirtschaft (Tel. 043 259 2760) aufnehmen. (Angaben sind im Mitbericht des ALN zur BD-Verfügung ersichtlich).
	□        □

	

	Ist ein Kanalisationsplan mit Anschlussleitungen an Güllebehälter, sofern solche vorgesehen sind, vorhanden?
	□        □
	

	Ist der nötige Nutzinhalt des Güllebehälters gemäss der Erhebung des ALN ausgewiesen?
	□        □
	

	Bei normiertem Güllebehälter: 

Liegt die erforderliche Plausibilitätserklärung samt den Detailplänen vor?

Übersicht Standartliste normierter Güllegrube oder Silos finden Sie unter ( www.abwasser.zh.ch ( Bewilligungen (Landwirtschaft ( Arbeitshilfen/Dokumente ( Arbeitshilfe SE 3.8
	□        □
	


	Projektprüfung durch örtl. Baubehörde oder deren Kontrollorgan für Hofdüngerlageranlagen

	Kontrollpunkte / Fragen
	erfüllt?

Ja    Nein
	Bemerkungen / Auflagen

	Sind Schalungs-/Armierungspläne, statische Berechnung und Betonstahllisten vorhanden? 

(diese Unterlagen müssen spätestens vor der Baufreigabe durch das Kontrollorgan überprüft sein)
	□        □
	

	Sind die Belastungsannahmen und die Plausibilität der Resultate der statischen Berechnung gemäss SIA Norm 262 eingehalten? (hohe Anforderungen)
	□        □
	

	Sind die minimalen Konstruktionsstärken von Boden/Wand und die vorgesehene Beton-/Stahl-Qualität eingehalten?

(Beton: Expositionsklasse XA1 für chemisch schwach angreifende Umgebung).
	□        □
	

	Sind die Details der Boden-/Wandanschlüsse oder Betonieretappen im Projekt enthalten?
	□        □
	

	Wird einzulässiges Schalungsbindesystem eingesetzt?
	□        □
	

	Sind Leitungsanschlüsse an Güllebehälter zulässig?
	
	

	Sind die nötigen Querentlüftungen in der Gruben-decke vorgesehen?
	□        □
	

	Ist ein Pumpensumpf zur späteren Reinigung und zur Erleichterung der periodischen Kontrollen vorgesehen?
	□        □
	

	Ist entsprechend dem Behältertyp oder des Standorts ein Leckerkennungs- und Überfüllsicherungssystem erforderlich?
	□        □
	

	Sind aufgrund der Gesuchsbeurteilung spezielle Auflagen in die Bewilligung aufzunehmen?
	□        □
	


	Auflagen für die gewässerschutzrechtliche Bewilligung / Zuständig örtl. Baubehörde

	Für den Aufbau der gewässerschutzrechtlichen Bewilligung stehen entsprechende Textbausteine und Arbeitshilfen des AWEL unter nachfolgender Internet-Adresse zur Verfügung  (siehe unter www.abwasser.zh.ch ( Bewilligungen (Landwirtschaft ( Musterverfügung). 

Wichtig ist, dass bereits in der Bewilligungsphase festgelegt wird, wer die Kontrolle (Kontrollorgan der Gemeinde oder der Projektingenieur) über den Einbau der vorgeschriebenen Bewehrung des Güllebehälters überprüft und dies schriftlich bestätigt. Das entsprechende Vorgehen ist in der Baubewilligung mit den nötigen Auflagen festzuhalten.


	Bau-, Dichtheits- und Schusskontrollen / Zuständig örtl. Baubehörde bzw. deren Kontrollorgan

	Für den minimalen Umfang der Baukontrollen und Dichtheitsprüfung vor der Bauwerkshinterfüllung von neuen Gülle-, Mist- oder Abwassergruben sind die Vorgaben des zu verwendenden Protokolls (Arbeitshilfe SE 3.5) massgebend.
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